
Satzung  
 
 

A. ALLGEMEINE SATZUNGSBESTIMMUNGEN 
 
 
 

I. FIRMA UND SITZ DER GENOSSENSCHAFT 
 
 

§ 1 
Firma und Sitz  

 
Die Genossenschaft führt die Firma Baugenossenschaft Esslin-
gen eG. Sie hat ihren Sitz in Esslingen am Neckar. 
 
 
 

II. GEGENSTAND DER GENOSSENSCHAFT 
 
 

§ 2 
Zweck und Gegenstand  

  

(1) Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder 
vorrangig durch eine sichere und sozial verantwortbare Woh-
nungsversorgung. 

(2) Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nut-
zungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, veräußern 
und betreuen; sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur 

anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemein-
schaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume 
für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle 
Einrichtungen und Dienstleistungen. Beteiligungen im Rah-
men von § 1 Abs. 2 des Genossenschaftsgesetzes sind zu-
lässig, sowie der Betrieb einer Spareinrichtung. 

(3) Die Spareinrichtung darf ausschließlich für Mitglieder und 
ihre Angehörigen im Sinne des § 15 der Abgabenordnung be-
trieben werden. Die Grundsätze für den Sparverkehr zwi-
schen der Genossenschaft und den Sparern richten sich 
nach „B. BESONDERE BESTIMMUNGEN - SPARORD-
NUNG“ dieser Satzung (Sparordnung). Die Sparordnung ist 
fester Bestandteil dieser Satzung. Änderungen der Sparord-
nung sind Satzungsänderungen. 

(4) Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebs auf Nichtmitglieder 
ist zugelassen; Vorstand und Aufsichtsrat beschließen ge-

mäß § 28 Buchst. g die Voraussetzungen. § 2 Abs. 3 bleibt 
unberührt. 

 
 
 

III. MITGLIEDSCHAFT 
 
 

§ 3 
Mitglieder 

 
Mitglieder können werden 

a) natürliche Personen, 

b) Personenhandelsgesellschaften sowie juristische Personen 
des privaten und öffentlichen Rechts, 



c) Personengesellschaften sowie Wohnungseigentumsge-
meinschaften. 

 
 

§ 4 
Erwerb der Mitgliedschaft  

 
Zum Erwerb der Mitgliedschaft bedarf es einer vom Bewerber zu 
unterzeichnenden unbedingten Erklärung, die den Erfordernissen 
des Genossenschaftsgesetzes entsprechen muss. Über die Auf-
nahme beschließt der Vorstand. Dem Bewerber ist vor Abgabe 
seiner Beitrittserklärung die Satzung in der jeweils geltenden Fas-
sung zur Verfügung zu stellen. 
 
 

§ 5 
Eintrittsgeld  

 
(1) Bei der Aufnahme ist ein Eintrittsgeld zu erheben. Über die 

Höhe des Eintrittsgeldes bis zum Höchstbetrag eines Ge-
schäftsanteils entscheiden Vorstand und Aufsichtsrat. 

(2) Das Eintrittsgeld kann dem Ehegatten, dem eingetragenen 
Lebenspartner, den minderjährigen Kindern eines Mitglieds, 
dem die Mitgliedschaft fortsetzenden Erben erlassen werden. 
Hierüber entscheidet der Vorstand. 

 
 

§ 6 
Beendigung der Mitgliedschaft  

 
Die Mitgliedschaft endet durch 

a) Kündigung, 

b) Übertragung des Geschäftsguthabens, 

c) Tod, 

d) Auflösung oder Erlöschen einer juristischen Person einer 
Personengesellschaft, einer Personenhandelsgesellschaft 
oder einer Wohnungseigentümergemeinschaft, 

e) Ausschluss. 
 
 

§ 7 
Kündigung der Mitgliedschaft  

 
(1) Das Mitglied kann zum Schluss eines Geschäftsjahres durch 

Kündigung seinen Austritt aus der Genossenschaft erklären. 

(2) Die Kündigung muss zwei Jahre vorher schriftlich erfolgen. 
Sie muss spätestens am letzten Tag des Geschäftsjahres, in 
dem sie ausgesprochen wird, der Genossenschaft zugegan-
gen sein. 

(3) Das Mitglied hat ein auf einen Monat befristetes außerordentli-
ches Kündigungsrecht nach Maßgabe des § 67a GenG, wenn 
die Vertreterversammlung 

a) eine wesentliche Änderung des Gegenstandes der Genos-
senschaft, 

b) eine Erhöhung des Geschäftsanteils, 

c) die Erweiterung einer Pflichtbeteiligung mit mehreren Ge-
schäftsanteilen, 

d) die Einführung oder Erweiterung der Verpflichtung der Mit-
glieder zur Leistung von Nachschüssen, 

e) eine längere Kündigungsfrist als zwei Jahre, 



f) die Erweiterung der Verpflichtung zur Inanspruchnahme 
von Einrichtungen oder von anderen Leistungen der Genos-
senschaft oder zur Erbringung von Sach- oder Dienstleistun-
gen, 

g) die Einschränkung des Anspruchs des Mitglieds nach § 73 
Abs. 2 Satz 2 und Abs. 4 GenG auf Auszahlung des Auseinan-
dersetzungsguthabens, 

beschließt. 

(4) Das Mitglied scheidet aus der Genossenschaft zu dem Jah-
resschluss aus, zu dem die Kündigung fristgerecht erfolgt ist. 

 
 

§ 8 
Übertragung des Geschäftsguthabens  

 
(1) Ein Mitglied kann mit Zustimmung des Vorstandes jederzeit, 

auch im Laufe des Geschäftsjahres, sein Geschäftsguthaben 
durch schriftliche Vereinbarung auf einen anderen übertragen 
und hierdurch aus der Genossenschaft ohne Auseinanderset-
zung ausscheiden, sofern der Erwerber bereits Mitglied ist 
oder Mitglied wird. Eine teilweise Übertragung ist jedoch nicht 
zulässig. 

(2) Ist der Erwerber nicht Mitglied der Genossenschaft, so muss 
er die Mitgliedschaft erwerben. Ist der Erwerber bereits Mit-
glied, so ist das Geschäftsguthaben des ausgeschiedenen 
Mitglieds seinem Geschäftsguthaben zuzuschreiben. Wird 
durch die Zuschreibung der Betrag der bisher übernommenen 
Geschäftsanteile überschritten, so hat der Erwerber entspre-
chend der Höhe des neuen Geschäftsguthabens einen oder 
mehrere Anteile zu übernehmen. 

(3) Die Übertragung des Geschäftsguthabens oder eines Teils da-
von ist im Fall des § 73 Abs. 4 GenG ohne Zustimmung der 
Genossenschaft möglich. 

 
 

§ 9 
Ausscheiden durch Tod  

 
Stirbt ein Mitglied, so geht die Mitgliedschaft bis zum Schluss des 
Geschäftsjahres, in dem der Erbfall eingetreten ist, auf die Erben 
über. Sie endet mit dem Schluss des Geschäftsjahres, in dem der 
Erbfall eingetreten ist. Mehrere Erben können das Stimmrecht in 
der Vertreterversammlung nur durch einen gemeinschaftlichen  
Vertreter ausüben  
 
 

§ 10 
Beendigung der Mitgliedschaft durch Auflösung oder Erlö-
schen einer juristischen Person oder Personengesell schaft  

 
Wird eine juristische Person oder Handelsgesellschaft aufgelöst 
oder erlischt sie, so endet die Mitgliedschaft mit dem Schluss des 
Geschäftsjahres, in dem die Auflösung oder das Erlöschen wirk-
sam geworden ist. Führt die Auflösung oder das Erlöschen zu ei-
ner Gesamtrechtsnachfolge, so setzt der Gesamtrechtsnachfolger 
die Mitgliedschaft bis zum Schluss des Geschäftsjahres fort.  
 
 

§ 11 
Ausschluss eines Mitglieds  

 
(1) Ein Mitglied kann zum Schluss des Geschäftsjahres aus der 

Genossenschaft ausgeschlossen werden, 



a) wenn es durch ein genossenschaftswidriges Verhalten 
schuldhaft oder unzumutbar das Ansehen oder die wirtschaftli-
chen Belange der Genossenschaft oder ihrer Mitglieder schä-
digt oder zu schädigen versucht, 

b) wenn es trotz schriftlicher Aufforderung unter Androhung 
des Ausschlusses den satzungsmäßigen oder sonstigen der 
Genossenschaft gegenüber bestehenden Verpflichtungen 
nicht nachkommt. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Ge-
fahr einer erheblichen Beeinträchtigung der Genossenschaft 
besteht, 

c) wenn über sein Vermögen ein Antrag auf Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens gestellt worden ist, 

d) wenn es unbekannt verzogen oder sein dauernder Aufent-
haltsort länger als ein Jahr unbekannt ist, 

e) wenn die satzungsmäßigen Voraussetzungen für die Auf-
nahme in die Genossenschaft nicht vorhanden waren oder 
nicht mehr vorhanden sind. 

(2) Für den Ausschluss ist der Vorstand zuständig. Mitglieder des 
Vorstandes oder des Aufsichtsrates können jedoch nur durch 
Beschluss der Vertreterversammlung ausgeschlossen werden 
(§ 35 Buchstabe j). 

(3) Vor der Beschlussfassung ist dem Auszuschließenden Gele-
genheit zu geben, sich zu dem beabsichtigten Ausschluss zu 
äußern. Hier sind ihm die wesentlichen Tatsachen, auf denen 
der Ausschluss beruhen soll, sowie der gesetzliche oder sat-
zungsmäßige Ausschließungsgrund mitzuteilen. 

(4) Der Beschluss, durch den das Mitglied ausgeschlossen wird, 
hat die Tatsachen, auf denen der Ausschluss beruht, sowie 
den gesetzlichen oder satzungsmäßigen Ausschließungs-
grund anzugeben. 

(5) Der Beschluss ist dem Ausgeschlossenen von dem Vorstand 
unverzüglich durch eingeschriebenen Brief (z.B. Einwurfein-
schreiben) mitzuteilen. Von der Absendung des Briefes an 
kann das Mitglied nicht mehr an der Vertreterversammlung 
teilnehmen und nicht Mitglied des Vorstandes oder Aufsichts-
rates sein. 

(6) Der Ausgeschlossene kann innerhalb eines Monats nach Ein-
gang des Ausschließungsbeschlusses durch einen an den 
Vorstand gerichteten eingeschriebenen Brief gegen den Aus-
schluss Berufung einlegen. Über die Berufung entscheidet der 
Aufsichtsrat. 

(7) In dem Verfahren vor dem Aufsichtsrat müssen die Beteiligten 
Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten. Der Aufsichtsrat ent-
scheidet mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen (§ 27 
Abs. 4). Der Beschluss ist mit Gründen zu versehen und den 
Beteiligten in der Form des Abs. 5 Satz 1 mitzuteilen. 

 
 

§ 12 
Auseinandersetzung  

 
(1) Mit dem Ausgeschiedenen hat sich die Genossenschaft ausei-

nanderzusetzen. Maßgebend ist die Bilanz, die für das Ge-
schäftsjahr, zu dessen Ende das Mitglied ausgeschieden ist, 
festgestellt worden ist (§ 35 Abs. 1 Buchst. b). 

(2) Das ausgeschiedene Mitglied hat einen Anspruch auf Auszah-
lung des Auseinandersetzungsguthabens; für die Auszahlung 

ist die Zustimmung von Vorstand und Aufsichtsrat erforderlich 
(§ 28 Buchst. m). Der Ausgeschiedene kann lediglich sein 
Auseinandersetzungsguthaben, nicht auch einen Anteil an 
den Rücklagen und dem sonstigen Vermögen der Genossen-



schaft verlangen. Das Auseinandersetzungsguthaben wird be-
rechnet nach dem Geschäftsguthaben des Mitgliedes (§ 17 
Abs. 8). Die Genossenschaft ist berechtigt, bei der Auseinan-
dersetzung die ihr gegen das ausgeschiedene Mitglied zu-
stehenden fälligen Forderungen gegen das Auseinanderset-
zungsguthaben aufzurechnen. Gegenüber der Genossen-
schaft haftet das Auseinandersetzungsguthaben des Mitglieds 
für einen etwaigen Ausfall, insbesondere im Insolvenzverfah-
ren des Mitglieds. Die Abtretung und die Verpfändung des 
Auseinandersetzungsguthabens an Dritte sind unzulässig. Der 
Vorstand kann Ausnahmen zulassen. Eine Aufrechnung des 
Auseinandersetzungsguthabens durch das Mitglied gegen 
seine Verbindlichkeiten gegenüber der Genossenschaft ist 
nicht zulässig. 

(3) Das Auseinandersetzungsguthaben ist dem Ausgeschiedenen 
binnen sechs Monaten seit dem Ende des Geschäftsjahres, 
zu dem das Ausscheiden erfolgt ist, auszuzahlen, jedoch erst 
nach Feststellung der Bilanz. Die Auszahlung soll innerhalb 
von zwei Wochen nach Feststellung der Bilanz (Abs. 1) erfol-
gen. Der Anspruch auf Auszahlung verjährt in drei Jahren. 

 
 
 

IV. RECHTE UND PFLICHTEN DER MITGLIEDER 
 
 

§ 13 
Rechte der Mitglieder  

(1) Die Mitglieder üben ihre Rechte in Angelegenheiten der Ge-
nossenschaft als Mitglieder durch die Wahl der Vertreter für 
die Vertreterversammlung und, soweit sie als Vertreter ge-
wählt werden, gemeinschaftlich in der Vertreterversammlung 

durch Beschlussfassung aus. Sie bewirken dadurch, dass die 
Genossenschaft ihre Aufgaben erfüllen kann. 

(2) Aus den Aufgaben der Genossenschaft ergibt sich insbeson-
dere das Recht jedes Mitgliedes auf Inanspruchnahme von 
Dienstleistungen und Einrichtungen der Genossenschaft nach 
den dafür getroffenen Bestimmungen sowie das Recht auf 
Teilnahme an sonstigen Vorteilen, die die Genossenschaft ih-
ren Mitgliedern gewährt, nach Maßgabe der folgenden Sat-
zungsbestimmungen und der gemäß § 28 aufgestellten 
Grundsätze. 

(3) Das Mitglied ist aufgrund der Mitgliedschaft vor allem berech-
tigt, 

a) weitere Geschäftsanteile zu übernehmen (§ 17), 

b) Vertreter für die Vertreterversammlung zu wählen, sofern 
die Teilnahme nicht gem. § 11 Abs. 5 ausgeschlossen ist, 

c) in einer vom zehnten Teil der Mitglieder in Textform abge-
gebenen Eingabe die Einberufung einer Vertreterversamm-
lung oder die Ankündigung von Gegenständen zur Beschluss-
fassung in einer bereits einberufenen Vertreterversammlung, 
soweit diese zur Zuständigkeit der Vertreterversammlung ge-
hören, zu fordern (§ 33 Abs. 4), 

d) an einer gemäß § 33 Abs. 4 einzuberufenden Vertreterver-
sammlung teilzunehmen und hier das Antrags- und Rederecht 
durch einen Bevollmächtigten auszuüben, soweit es zu den 
Mitgliedern gehört, auf deren Verlangen die Vertreterver-
sammlung einberufen wurde (§ 33 Abs. 5), 

e) in einer vom zehnten Teil der Mitglieder in Textform abge-
gebenen Eingabe die Einberufung einer Generalversammlung 
zur Abschaffung der Vertreterversammlung zu verlangen; §§ 

33 und 34 gelten entsprechend, 



f) die Ernennung oder Abberufung von Liquidatoren in einer 
vom zehnten Teil der Mitglieder unterschriebenen Eingabe 
beim Gericht zu beantragen, 

g) eine Kopie der Liste der gewählten Vertreter und der ge-
wählten Ersatzvertreter zu verlangen, 

h) am Bilanzgewinn der Genossenschaft teilzunehmen, 

i) das Geschäftsguthaben durch schriftliche Vereinbarung 
auf einen anderen zu übertragen (§ 8), 

j) den Austritt aus der Genossenschaft zu erklären (§ 7), 

k) freiwillig übernommene Geschäftsanteile nach Maßgabe 
von § 18 zu kündigen, 

l) die Zahlung des Auseinandersetzungsguthabens gemäß § 
12 zu fordern, 

m) Einsicht in die Niederschrift über die Beschlüsse der Ver-
treterversammlung zu nehmen und eine Abschrift der Nieder-
schrift zu verlangen sowie auf seine Kosten eine Kopie des in 
der Geschäftsstelle ausgelegten Jahresabschlusses, des La-
geberichts mit den Bemerkungen des Aufsichtsratsrates und 
dessen Bericht zu fordern (§§ 34 Abs. 8, 39 Abs. 1), 

n) die Mitgliederliste einzusehen, 

o) das zusammengefasste Prüfungsergebnis einzusehen. 
 
 

§ 14 
Wohnliche Versorgung der Mitglieder  

 
(1) Die Nutzung einer Genossenschaftswohnung sowie der Er-

werb eines Eigenheims oder einer Wohnung in der Rechts-

form des Wohnungseigentums stehen ebenso wie die Inan-
spruchnahme von Betreuungs- und Dienstleistungen in erster 
Linie Mitgliedern der Genossenschaft zu. 

(2) Ein Anspruch des einzelnen Mitgliedes kann aus dieser Be-
stimmung nicht abgeleitet werden. 

 
 

§ 15 
Überlassung und Verkauf von Wohnungen und Eigenheim en 
 
(1) Die Überlassung einer Genossenschaftswohnung begründet 

grundsätzlich ein dauerndes Nutzungsrecht des Mitglieds. 

(2) Das Nutzungsverhältnis an einer Genossenschaftswohnung 
kann während des Bestehens der Mitgliedschaft nur unter den 
im Nutzungsvertrag festgesetzten Bedingungen aufgehoben 
werden. 

 
 

§ 16 
Pflichten der Mitglieder  

 
(1) Aus der Mitgliedschaft ergibt sich die Verpflichtung zur Auf-

bringung der von der Genossenschaft zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben benötigten Eigenmittel beizutragen durch 

a) Zahlung des Eintrittsgeldes (§ 5), 

b) Übernahme einer den Umfang der Inanspruchnahme von 
genossenschaftlichen Leistungen berücksichtigenden An-
zahl von Geschäftsanteilen nach Maßgabe des § 17 und 
fristgemäße Zahlungen hierauf, 

c) Teilnahme am Verlust (§ 42), 



d) Zahlung eines Anteils am Fehlbetrag bei der Auseinander-
setzung (§ 12 Abs. 4), 

e) weitere Zahlungen gemäß Beschluss der Vertreter-ver-
sammlung nach Auflösung der Genossenschaft bei Mitglie-
dern, die ihren Geschäftsanteil noch nicht voll eingezahlt 
haben (§ 87a GenG). 

(2) Das Mitglied ist verpflichtet, für die Errichtung und Erhaltung 
des genossenschaftlichen Eigentums Gemeinschaftshilfe 
nach Maßgabe von Richtlinien zu leisten, die die Vertreterver-
sammlung beschließt. 

(3) Für die Inanspruchnahme von Leistungen der Genossen-
schaft hat das Mitglied ein vom Vorstand nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Bewirtschaftung festgesetztes Entgelt 
zu entrichten, die getroffenen Vereinbarungen zu erfüllen, so-
wie einen festgesetzten Finanzierungsbeitrag zu erbringen. 

 
 
 

IV. GESCHÄFTSANTEIL, GESCHÄFTSGUTHABEN UND 
HAFTSUMME 

 
 

§ 17 
Geschäftsanteile und Geschäftsguthaben  

 
(1) Der Geschäftsanteil wird auf 160,00 Euro festgesetzt. 

(2) Jedes Mitglied ist verpflichtet, mindestens einen Anteil zu 
übernehmen. Jedes Mitglied, dem eine Wohnung überlassen 
wird oder überlassen worden ist, hat einen angemessenen 
Beitrag zur Aufbringung der Eigenleistung durch Übernahme 
weiterer Geschäftsanteile nach Maßgabe des Abs. 3 zu über-
nehmen. Soweit das Mitglied bereits weitere Anteile (Abs. 5) 

übernommen hat, werden diese auf die Pflichtanteile ange-
rechnet. 

(3) Für Mieter einer Wohnung werden zwanzig Pflichtanteile fest-
gelegt. 

(4) Auf jeden Pflichtanteil sind sofort zwei Zehntel einzuzahlen. Je 
ein weiteres Zehntel ist für Mieter einer Wohnung für je ange-
fangene zwanzig Quadratmeter Wohnfläche sofort einzuzah-
len. Der Vorstand kann Ratenzahlungen zulassen, jedoch sind 
in diesem Falle sofort nach Zulassung der Beteiligung 40,00 
Euro je Geschäftsanteil einzuzahlen. Vom Beginn des folgen-
den Monats ab sind monatlich weitere 40,00 Euro je Ge-
schäftsanteil einzuzahlen, bis die Pflichteinzahlung nach Satz 
1 und Satz 2 voll erreicht ist. Über weitere Einzahlungen ent-
scheidet die Vertreterversammlung. Die vorzeitige Teil- und 
Volleinzahlung der Pflichtanteile ist zulässig. 

(5) Über die Pflichtanteile hinaus können die Mitglieder weitere 
Anteile übernehmen, wenn die vorhergehenden Anteile bis auf 
den zuletzt neu übernommenen voll eingezahlt sind und der 
Vorstand die Übernahme zugelassen hat. 

(6) Solange ein Geschäftsanteil nicht voll eingezahlt ist, ist die Di-
vidende dem Geschäftsguthaben zuzuschreiben. 

(7) Die Höchstzahl der Anteile, mit denen sich ein Mitglied beteili-
gen kann, ist 200. 

(8) Die Einzahlungen auf den / die Geschäftsanteil(e), vermehrt 
um zugeschriebene Gewinnanteile, vermindert um abge-
schriebene Verlustanteile, bilden das Geschäftsguthaben des 
Mitgliedes. 

(9) Das Geschäftsguthaben darf, solange das Mitglied nicht aus-
geschieden ist, von der Genossenschaft nicht zurückgezahlt 
oder im geschäftlichen Betrieb zum Pfande genommen, auch 
von dem Mitglied weder abgetreten noch verpfändet werden. 



Eine auf den Geschäftsanteil geschuldete Einzahlung darf 
nicht erlassen werden. 

 
 

§ 18 
Kündigung freiwillig übernommener Anteile  

 
(1) Das Mitglied kann die Beteiligung mit einem oder mehreren 

seiner weiteren Geschäftsanteile im Sinne von § 17 Abs. 5 
zum Schluss eines Geschäftsjahres durch schriftliche Erklä-
rung kündigen, soweit es nicht nach einer Vereinbarung mit 
der Genossenschaft zur Beteiligung mit mehreren Geschäfts-
anteilen verpflichtet ist oder die Beteiligung mit mehreren Ge-
schäftsanteilen Voraussetzung für eine von dem Mitglied in 
Anspruch genommene Leistung der Genossenschaft ist. § 7 
Abs. 2 gilt sinngemäß. 

(2) Ein Mitglied, das einzelne Geschäftsanteile gekündigt hat, 
kann nur den Teil seines Geschäftsguthabens beanspruchen, 
der die auf die verbleibenden Geschäftsanteile geleisteten 
Einzahlungen, vermehrt um zugeschriebene Gewinnanteile, 
vermindert um abgeschriebene Verlustanteile, übersteigt. Für 
die Ermittlung des auszuzahlenden Teils des Geschäftsgutha-
bens gilt § 12 sinngemäß. Soweit ein verbleibender Ge-
schäftsanteil noch nicht voll einbezahlt ist (§ 17 Abs. 4 - 7), 
wird der auszahlungsfähige Teil des Geschäftsguthabens hier-
mit verrechnet. 

 
 

§ 19 
Ausschluss der Nachschusspflicht  

 
Die Mitglieder haben auch im Falle der Insolvenz der Genossen-
schaft keine Nachschüsse zu leisten. 

V. ORGANE DER GENOSSENSCHAFT 
 
 

§ 20 
Organe  

 

Die Genossenschaft hat als Organe den Vorstand, den Aufsichts-
rat und die Vertreterversammlung, solange die Mitgliederzahl 
1500 übersteigt. An die Stelle der Vertreterversammlung tritt die 
Generalversammlung, wenn die Zahl der Mitglieder unter 1501 
sinkt. 
 
 

§ 21 
Vorstand  

 
(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Sie 

müssen Mitglied der Genossenschaft und natürliche Personen 
sein. Gehören juristische Personen oder Personengesell-
schaften der Genossenschaft an, können die zur Vertretung 
befugten Personen in den Vorstand bestellt werden. 

(2) Mitglieder des Vorstands können nicht sein die Ehegatten und 
eingetragenen Lebenspartner sowie weitere nahe Angehörige 
eines Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglieds. 

(3) Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat auf die 
Dauer von höchstens fünf Jahren bestellt. Ihre Wiederbestel-
lung ist zulässig. Die Bestellung endet spätestens mit Ende 
des Kalendermonats, in dem das Vorstandsmitglied das ge-
setzliche Rentenalter erreicht. Die Bestellung kann vorzeitig 
nur durch die Vertreterversammlung widerrufen werden. 



(4) Der Aufsichtsrat kann Mitglieder des Vorstandes bis zur Ent-
scheidung durch die Vertreterversammlung vorläufig ihres Am-
tes entheben. Der Beschluss bedarf einer Mehrheit von drei 
Vierteln aller Mitglieder des Aufsichtsrates. Die Vertreterver-
sammlung ist unverzüglich einzuberufen. Den vorläufig ihres 
Amtes enthobenen Mitgliedern des Vorstands ist in der Vertre-
terversammlung Gehör zu geben. 

(5) Anstellungsverträge werden mit hauptamtlichen und neben-
amtlichen Vorstandsmitgliedern auf die Dauer der Bestellung 
abgeschlossen. Der Aufsichtsratsvorsitzende unterzeichnet im 
Auftrag und namens der Genossenschaft die Anstellungsver-
träge mit den Vorstandsmitgliedern. Für die Kündigung des 
Anstellungsvertrages eines Vorstandsmitglieds unter Einhal-
tung der vertraglichen oder gesetzlichen Frist sowie für den 
Abschluss von Aufhebungsverträgen ist der Aufsichtsrat, ver-
treten durch seinen Vorsitzenden, zuständig. Für die außeror-
dentliche Kündigung ist die Vertreterversammlung zuständig. 

(6) Bei ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern erlischt das Auf-
tragsverhältnis mit dem Ablauf oder dem Widerruf der Bestel-
lung. Sie können eine angemessene Aufwandsentschädigung 
erhalten, über die der Aufsichtsrat bestimmt. 

 
 

§ 22 
Leitung und Vertretung der Genossenschaft  

 
(1) Der Vorstand leitet die Genossenschaft unter eigener Verant-

wortung. Er hat nur solche Beschränkungen zu beachten, die 
insbesondere Gesetz und Satzung festlegen. 

(2) Die Genossenschaft wird durch ein Vorstandsmitglied in Ge-
meinschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat 

kann einzelne oder alle Vorstandsmitglieder vom Verbot der 
Mehrfachvertretung nach § 181 Alternative 2 BGB befreien. 

(3) Vorstandsmitglieder zeichnen für die Genossenschaft, indem 
sie der Firma der Genossenschaft oder der Benennung des 
Vorstandes ihre Namensunterschrift beifügen. Der Prokurist 
zeichnet in der Weise, dass er der Firma seinen Namen mit 
einem die Prokura andeutenden Zusatz beifügt. 

(4) Ist eine Willenserklärung gegenüber der Genossenschaft ab- 
zugeben, so genügt die Abgabe gegenüber einem Vorstands-
mitglied oder einem Prokuristen. 

(5) Zur Gesamtvertretung befugte Vorstandsmitglieder können 
einzelne von ihnen zur Vornahme bestimmter Geschäfte oder 
bestimmter Arten von Geschäften ermächtigen. Das gilt sinn-
gemäß für Vorstandsmitglieder, die in Gemeinschaft mit einem 
Prokuristen die Genossenschaft vertreten. 

(6) Der Vorstand führt die Geschäfte der Genossenschaft auf-
grund seiner Beschlüsse, die mit der Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen zu fassen sind. Er ist mit mehr als einem seiner 
Mitglieder beschlussfähig. Niederschriften sind zu unterschrei-
ben. Von Vorstandsmitgliedern, die nicht bei der Sitzung an-
wesend sind, sind sie im Nachhinein zur Kenntnis zu nehmen 
und zu unterschreiben. Die Vollständigkeit und Verfügbarkeit 
der Niederschriften ist sicherzustellen. 

(7) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung, die auch die 
Geschäftsverteilung regeln sollte. Sie ist nach Anhörung durch 
den Aufsichtsrat einzuführen. Sie ist von jedem Mitglied des 
Vorstandes zu unterschreiben. 

(8) Die Mitglieder des Vorstands sind berechtigt, an den Sitzun-
gen des Aufsichtsrats teilzunehmen, wenn nicht durch beson-
deren Beschluss des Aufsichtsrates die Teilnahme ausge-
schlossen wird. In den Sitzungen des Aufsichtsrates hat der 



Vorstand die erforderlichen Auskünfte über geschäftliche An-
gelegenheiten zu erteilen. Bei der Beschlussfassung des Auf-
sichtsrates haben die Mitglieder des Vorstandes kein Stimm-
recht. 

 
 

§ 23 
Aufgaben und Pflichten des Vorstandes  

 
(1) Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschäftsführung die 

Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftslei-
ters einer Genossenschaft anzuwenden. Über vertrauliche An-
gaben und Geheimnisse der Genossenschaft, namentlich Be-
triebs- oder Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch die Tätig-
keit im Vorstand bekannt geworden sind, haben sie auch nach 
ihrem Ausscheiden aus dem Amt Stillschweigen zu bewahren. 

(2) Der Vorstand ist insbesondere verpflichtet, 

a) die Geschäfte entsprechend genossenschaftlicher Zielset-
zung zu führen, 

b) die für einen ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb notwen-
digen personellen, sachlichen und organisatorischen Maßnah-
men rechtzeitig zu planen und durchzuführen, 

c) für ein ordnungsgemäßes Rechnungswesen gemäß §§ 38 
ff. zu sorgen, 

d) über die Zulassung des Mitgliedschaftserwerbs und über 
die Beteiligung mit weiteren Geschäftsanteilen zu entschei-
den, 

e) die Mitgliederliste nach Maßgabe des Genossenschaftsge-
setzes zu führen, 

f) im Prüfungsbericht festgehaltene Mängel abzustellen und 
dem Prüfungsverband darüber zu berichten. 

(3) Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat zu berichten über die beab-
sichtigte Geschäftspolitik und andere grundsätzliche Fragen 
der Unternehmensplanung (insbesondere die Finanz-, Investi-
tions- und Personalplanung). Der Vorstand hat den Jahresab-
schluss und den Lagebericht unverzüglich nach der Aufstel-
lung dem Aufsichtsrat vorzulegen. § 25 Abs. 3 ist zu beachten. 

(4) Vorstandsmitglieder, die ihre Pflichten verletzen, sind der Ge-
nossenschaft zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens 
als Gesamtschuldner verpflichtet. Sie haben nachzuweisen, 
dass sie die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften 
Geschäftsleiters einer Genossenschaft angewandt haben. 

(5) Die Ersatzpflicht gegenüber der Genossenschaft tritt nicht ein, 
wenn die Handlung auf einem gesetzmäßigen Beschluss der 
Vertreterversammlung beruht. Die Ersatzpflicht wird da- gegen 
nicht dadurch ausgeschlossen, dass der Aufsichtsrat die 
Handlung gebilligt hat. 

 
 

§ 24 
Aufsichtsrat  

 
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern Die 

Vertreterversammlung kann eine höhere Zahl festsetzen. Die 
Aufsichtsratsmitglieder müssen Mitglied der Genossenschaft 
und natürliche Personen sein. Gehören juristische Personen 
oder Personenhandelsgesellschaften der Genossenschaft an, 
können die zur Vertretung befugten Personen in den Auf-
sichtsrat gewählt werden. Wahl bzw. Wiederwahl kann nur vor 
Vollendung des gesetzlichen Renteneintrittsalters erfolgen. 

(2) Aufsichtsratsmitglieder können nicht zugleich Vorstandsmit-
glieder oder dauernd Vertreter von Vorstandsmitgliedern sein. 
Sie dürfen auch nicht als Mitarbeiter in einem Arbeitsverhältnis 
zur Genossenschaft stehen. Mitglieder des Aufsichtsrates 



können nicht sein die Ehegatten und eingetragenen Lebens-
partner sowie weitere nahe Angehörige eines Vorstands- und 
Aufsichtsratsmitgliedes oder eines Mitarbeiters, der in einem 
Arbeitsverhältnis zur Genossenschaft steht. 

(3) Ehemalige Vorstandsmitglieder können erst zwei Jahre nach 
Ausscheiden aus dem Amt ab erteilter Entlastung in den Auf-
sichtsrat gewählt werden. 

(4) Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der Vertreterversamm-
lung für drei Jahre gewählt. Ihre Amtszeit endet mit Schluss 
der Vertreterversammlung, die über die Entlastung für das 
zweite Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt. Hierbei wird 
das Geschäftsjahr, in dem das Aufsichtsratsmitglied gewählt 
wird, nicht mitgerechnet. Wiederwahl ist zulässig. Dauernd 
verhinderte Aufsichtsratsmitglieder sind durch die Vertreterver-
sammlung abzuberufen und durch Neuwahl zu ersetzen. 

(5) Scheiden Mitglieder im Laufe der Amtszeit aus, so besteht der 
Aufsichtsrat bis zur nächsten ordentlichen Vertreterversamm-
lung, in der Ersatzwahlen vorgenommen werden, nur aus den 
verbleibenden Mitgliedern. Frühere Ersatzwahlen sind nur 
dann erforderlich, wenn der Aufsichtsrat nicht mehr beschluss-
fähig ist im Sinne von § 27 Abs. 4. Ersatzwahlen erfolgen für 
die restliche Amtsdauer des ausgeschiedenen Aufsichtsrats-
mitgliedes. 

(6) Nur für einen im Voraus begrenzten Zeitraum kann der Auf-
sichtsrat einzelne seiner Mitglieder zu Vertretern von verhin-
derten Vorstandsmitgliedern bestellen. In dieser Zeit und bis 
zur erteilten Entlastung dürfen sie wegen ihrer Tätigkeit im 
Vorstand keine Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied ausüben. 

(7) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden 
und einen oder mehrere Stellvertreter. Das gilt auch, soweit 
sich seine Zusammensetzung durch Wahlen nicht verändert 
hat. 

(8) Dem Aufsichtsrat steht ein angemessener Auslagenersatz, 
auch in pauschalierter Form, zu. Soll ihm für seine Tätigkeit 
als Aufsichtsrat eine Vergütung gewährt werden, beschließt 
hierüber sowie über die Höhe der Vergütung die Vertreterver-
sammlung. 

 
 

§ 25 
Aufgaben des Aufsichtsrates  

 
(1) Der Aufsichtsrat hat den Vorstand in seiner Geschäftsführung 

zu fördern, zu beraten und zu überwachen. Die Rechte und 
Pflichten des Aufsichtsrates werden durch Gesetz und Sat-
zung begrenzt. Hierbei hat er insbesondere die Leitungsbe-
fugnis des Vorstands gemäß § 27 Abs. 1 GenG zu beachten. 

(2) Der Aufsichtsrat vertritt die Genossenschaft gegenüber den 
Vorstandsmitgliedern gerichtlich und außergerichtlich. Über 
die Führung von Prozessen entscheidet die Vertreterver-
sammlung. 

(3) Der Aufsichtsrat kann vom Vorstand jederzeit Auskünfte über 
die Angelegenheiten der Genossenschaft verlangen. Ein ein-
zelnes Aufsichtsratsmitglied kann Auskünfte nur an den ge-
samten Aufsichtsrat verlangen. Jedes Aufsichtsratsmitglied 
hat das Recht und die Pflicht, von den Vorlagen des Vorstan-
des Kenntnis zu nehmen. 

(4) Jedes Aufsichtsratsmitglied hat den Inhalt des Prüfungsbe-
richts zur Kenntnis zu nehmen. 

(5) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht 
und die Vorschläge des Vorstands für die Verwendung eines 
Jahresüberschusses oder die Deckung eines Jahresfehlbetra-
ges zu prüfen und der Vertreterversammlung vor Feststellung 
des Jahresabschlusses Bericht zu erstatten. 



(6) Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bestellen, 
insbesondere um seine Verhandlungen und Beschlüsse vor-
zubereiten oder um deren Ausführung zu überwachen Soweit 
der Aufsichtsrat Ausschüsse bildet, bestimmt er, ob diese be-
ratende oder entscheidende Befugnis haben, außerdem be-
stimmt er die Anzahl der Ausschussmitglieder. Ein Ausschuss 
mit Entscheidungsbefugnis muss mindestens aus drei Perso-
nen bestehen. Ein Ausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr 
als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind. 

(7) Die Mitglieder des Aufsichtsrates und seine Ausschüsse kön-
nen ihre Obliegenheiten nicht anderen Personen übertragen. 
Der Aufsichtsrat kann sich zur Erfüllung seiner Überwa-
chungspflicht der Hilfe sachverständiger Dritter bedienen. 

(8) Beschlüsse vom Aufsichtsrat werden vom Vorsitzenden voll-
zogen. 

(9) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 
 
 

§ 26 
Sorgfaltspflichten des Aufsichtsrates  

 
Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben bei ihrer Tätigkeit die 
Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Aufsichtsratsmit-
gliedes einer Genossenschaft anzuwenden. Sie haben über alle 
vertraulichen Angaben und Geheimnisse der Genossenschaft so-
wie der Mitglieder und von Dritten, die ihnen durch die Tätigkeit im 
Aufsichtsrat bekannt geworden sind, Stillschweigen zu bewahren; 

dies gilt auch nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt. Im Übrigen 
gilt gemäß § 41 GenG für die Sorgfaltspflicht und Verantwortlich-
keit der Aufsichtsratsmitglieder § 34 GenG sinngemäß. 
 
 

§ 27 
Sitzungen des Aufsichtsrates  

 

(1) Der Aufsichtsrat hält nach Bedarf Sitzungen ab. Er soll einmal 
im Kalendervierteljahr, er muss einmal im Kalenderhalbjahr 
zusammentreten. Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden 
des Aufsichtsrates einberufen und geleitet. Als Sitzungen des 
Aufsichtsrates gelten auch die gemeinsamen Sitzungen von 
Vorstand und Aufsichtsrat gemäß § 29. Die Geschäftsord-
nung trifft die näheren Bestimmungen. 

(2) Der Aufsichtsrat soll den Vorstand in der Regel zu seinen Sit-
zungen einladen. Der Vorstand nimmt ohne Stimmrecht an 
den Sitzungen teil. 

(3) Der Vorsitzende des Aufsichtsrates muss den Aufsichtsrat un-
verzüglich einberufen, wenn ein Drittel der Mitglieder des Auf-
sichtsrates oder der Vorstand unter Angabe des Zwecks und 
der Gründe dies verlangen. 

(4) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte 
seiner von der Vertreterversammlung gewählten Mitglieder 
bei der Beschlussfassung anwesend sind. Er fasst seine Be-
schlüsse mit Mehrheit der abgegebenen Stimmen; bei Stim-

mengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

(5) Schriftliche Beschlussfassungen des Aufsichtsrates sind nur 
zulässig, wenn kein Mitglied diesem Verfahren widerspricht. 

(6) Über die Beschlüsse sind Niederschriften anzufertigen, die 
vom Vorsitzenden zu unterschreiben sind. Die Vollständigkeit 
und Verfügbarkeit der Niederschriften ist sicherzustellen. 

 
 
 
 



§ 28 
Gegenstände der gemeinsamen Beratungen von  

Vorstand und Aufsichtsrat  
 
Vorstand und Aufsichtsrat beschließen auf der Grundlage von Vor-
lagen des Vorstandes nach gemeinsamer Beratung durch ge-
trennte Abstimmung über 

a) die Aufstellung des Neubau- und Modernisierungsprogramms, 

b) die Grundsätze für die Vergabe von Genossenschaftswohnun-
gen und für die Benutzung von Einrichtungen der Genossen-
schaft 

c) die Grundsätze für die Leistung von Selbsthilfe, 

d) die Grundsätze für die Veräußerung von bebauten und unbe-
bauten Grundstücken sowie über die Bestellung und Übertra-
gung von Erbbaurechten und Dauerwohnrechten, 

e) die Grundsätze für die Betreuung der Errichtung von Eigen-
heimen und Wohnungen in der Rechtsform des Wohnungsei-
gentums oder des Dauerwohnrechts, für die Durchführung 
von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen und die Ver-
waltung fremder Wohnungen, 

f) das Konzept für den Rückbau von Gebäuden, 

g) die Grundsätze für Nichtmitgliedergeschäfte, 

h) das Eintrittsgeld, 

i) die Beteiligungen, 

j) die Erteilung einer Prokura, 

k) die im Ergebnis des Berichts über die gesetzliche Prüfung zu 
treffenden Maßnahmen, 

l) die Einstellung in und die Entnahme aus Ergebnisrücklagen 
bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sowie über den 

Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns oder zur De-
ckung des Verlustes (§ 39 Abs. 2), 

m) die Auszahlung des Auseinandersetzungsguthabens, 

n) die Vorbereitung gemeinsamer Vorlagen an die Vertreterver-
sammlung, 

o) Bestimmungen über das Wahlverfahren bei der Wahl von Ver-
tretern zur Vertreterversammlung. 

 
 

§ 29 
Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat  

 
(1) Gemeinsame Sitzungen des Vorstandes und des Aufsichtsra-

tes sollen regelmäßig abgehalten werden. Die Sitzungen wer-
den in der Regel auf Vorschlag des Vorstandes vom Vorsit-
zenden des Aufsichtsrates einberufen. Die Sitzung leitet der 
Vorsitzende des Aufsichtsrates oder ein von diesem benann-
ter Vertreter. Auf Verlangen des Prüfungsverbandes ist eine 
gemeinsame Sitzung des Vorstandes und Aufsichtsrates ein-
zuberufen. 

(2) Zur Beschlussfähigkeit der gemeinsamen Sitzungen ist erfor-
derlich, dass jedes der Organe für sich beschlussfähig ist. Je-
des Organ beschließt getrennt. Anträge, deren Annahme nicht 
jedes der beiden Organe ordnungsmäßig beschließt, gelten 
als abgelehnt. 

(3) Über die Beschlüsse der gemeinsamen Sitzungen sind Nie-
derschriften anzufertigen, die vom Vorsitzenden und einem 
Vorstandsmitglied zu unterschreiben sind. Die Vollständigkeit 
und Verfügbarkeit der Niederschriften ist sicherzustellen. 

 
 



§ 30 
Rechtsgeschäfte mit Vorstands- und Aufsichtsratsmit -

gliedern  
 
(1) Geschäfte und Rechtsgeschäfte mit der Genossenschaft dür-

fen die Mitglieder des Vorstandes sowie ihre Ehegatten, ein-
getragenen Lebenspartner und weiteren nahen Angehörigen 
nur nach vorheriger Zustimmung des Aufsichtsrates, die Mit-
glieder des Aufsichtsrates sowie ihre Ehegatten, eingetragene 
Lebenspartner und weiterer nahen Angehörigen nur nach vor-
heriger Zustimmung des Vorstandes und des Aufsichtsrates 
abschließen. Dies gilt auch für einseitige Rechtsgeschäfte so-
wie die Änderung und Beendigung von Verträgen. Die Be-
troffenen haben bei der Beschlussfassung kein Stimmrecht. 
Der Zustimmung des Aufsichtsrates bedarf weiterhin die ge-
werbliche und freiberufliche Tätigkeit im selben Geschäftsbe-
reich wie dem der Genossenschaft. 

(2) Abs. 1 gilt auch für Rechtsgeschäfte zwischen der Genossen-
schaft und juristischen Personen oder Personengesellschaf-
ten, an denen ein Organmitglied oder seine in Abs. 1 genann-
ten Angehörigen beteiligt sind oder auf die sie maßgeblich 
Einfluss haben. 

(3) Rechtsgeschäftliche Erklärungen und Verträge im Sinne von 
Abs. 1 sind namens der Genossenschaft vom Vorstand und 
vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates bzw. seinem Stellvertre-
ter zu unterzeichnen. Die Betroffenen sind von der Mitunter-
zeichnung ausgeschlossen. 

 
 
 
 
 
 

§ 31 
Zusammensetzung der Vertreterversammlung und Stellu ng 

der Vertreter  
 
(1) Die Vertreterversammlung besteht aus mindestens 50 von 

den Mitgliedern der Genossenschaft gewählten Vertretern. Die 
Vertreter müssen Mitglieder der Genossenschaft sein. Sie dür-
fen nicht dem Vorstand oder dem Aufsichtsrat angehören und 
sich nicht durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. 

(2) Wählbar als Vertreter oder Ersatzvertreter sind nur natürliche 
Personen, die voll geschäftsfähig sind. Ist ein Mitglied der Ge-
nossenschaft eine juristische Person oder eine Personenge-
sellschaft, können natürliche Personen, die zu deren gesetzli-
cher Vertretung befugt sind, als Vertreter gewählt werden. 

(3) Jedes Mitglied hat bei der Wahl des jeweils zu wählenden Ver-
treters eine Stimme. Das Mitglied oder sein gesetzlicher Ver-
treter können schriftlich Stimmvollmacht erteilen. Ein Bevoll-
mächtigter kann nicht mehr als zwei Mitglieder vertreten. Be-
vollmächtigte können nur Mitglieder der Genossenschaft oder 
Ehegatten, eingetragene Lebenspartner, Eltern und volljährige 
Kinder des Mitgliedes sein. Die Bevollmächtigung von Perso-
nen, die sich geschäftsmäßig zur Ausübung des Stimmrechts 
erbieten, ist ausgeschlossen. 

(4) Die Vertreter werden in allgemeiner, unmittelbarer, gleicher 
und geheimer Wahl gewählt. Auf je angefangene 100 Mitglie-
der ist ein Vertreter zu wählen. Auf die übrigen Mitglieder ent-
fällt ein weiterer Vertreter. Ferner sind Ersatzvertreter zu wäh-
len. Briefwahl ist zulässig. Nähere Bestimmungen über die 
Wahl der Vertreter und Ersatzvertreter einschließlich der Fest-
stellung des Wahlergebnisses werden in der Wahlordnung ge-
troffen. 



(5) Das Amt des Vertreters endet, wenn nach einer durchgeführ-
ten Neuwahl mindestens 50 Vertreter die Wahl angenommen 
haben, spätestens jedoch mit Ablauf der Vertreterversamm-
lung, die über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für 
das vierte Geschäftsjahr beschließt, wobei das Geschäftsjahr, 
in dem die Vertreter gewählt wurden, nicht mitgerechnet wird. 
Es endet jedoch vorzeitig, wenn der Vertreter aus der Genos-
senschaft ausscheidet oder ausgeschlossen wird, die Wahl in 
den Vorstand oder Aufsichtsrat annimmt, sein Amt niederlegt, 
stirbt, geschäftsunfähig oder in der Geschäftsfähigkeit be-
schränkt wird. 

(6) Die Neuwahl der Vertreter und der Ersatzvertreter muss je-
weils spätestens bis zu der in Abs. 5 bezeichneten Vertreter-
versammlung durchgeführt sein. Soweit eine wirksame Neu-
wahl der Vertreterversammlung nicht stattgefunden hat, bleibt 
die bisherige Vertreterversammlung im Rahmen der gesetzli-
chen Höchstfrist (§ 43a Abs. 4 GenG) bis zur Neuwahl im Amt. 

(7) Das Amt des Vertreters erlischt vorzeitig, wenn ein Vertreter 
sein Amt niederlegt, geschäftsunfähig wird oder aus der Ge-
nossenschaft ausscheidet. Erlischt das Amt des Vertreters 
vorzeitig, so tritt an die Stelle des ausgeschiedenen Vertreters 
ein Ersatzvertreter. Die Wahlordnung kann bestimmen, dass 
der Ersatzfall schon eintritt, wenn ein gewählter Vertreter vor 
Annahme der Wahl wegfällt. 

(8) Neuwahlen zur Vertreterversammlung müssen abweichend 
von Abs. 5 unverzüglich erfolgen, wenn die Zahl der Vertreter 
unter Berücksichtigung des an die Stelle eines weggefallenen 
Vertreters jeweils einrückenden Ersatzvertreters unter die ge-
setzlich vorgesehene Mindestzahl (Abs. 1 Satz 1) sinkt. 

(9) Eine Liste mit Namen und Anschriften der gewählten Vertreter 
und der Ersatzvertreter ist mindestens zwei Wochen lang in 
den Geschäftsräumen der Genossenschaft zur Einsicht der 

Mitglieder auszulegen. Die Auslegung ist gemäß § 43 in ei-
nem öffentlichen Blatt bekanntzumachen. Auf Verlangen ist je-
dem Mitglied eine Abschrift der Liste auszuhändigen; hierauf 

ist in der Bekanntmachung über die Auslegung der Liste hin-
zuweisen. 

§ 32 
Vertreterversammlung  

 
(1) Die ordentliche Vertreterversammlung hat in den ersten sechs 

Monaten des Geschäftsjahres stattzufinden. 

(2) Der Vorstand hat der ordentlichen Vertreterversammlung den 
Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und 
Anhang), den Lagebericht mit den Bemerkungen des Auf-
sichtsrates und dessen Bericht vorzulegen. Der Aufsichtsrat 
hat der Vertreterversammlung über seine Tätigkeit zu berich-
ten. 

(3) Außerordentliche Vertreterversammlungen sind, abgesehen 
von den im Genossenschaftsgesetz oder in dieser Satzung 
ausdrücklich bestimmten Fällen, einzuberufen, wenn es im In-
teresse der Genossenschaft erforderlich ist. Dies ist beson-
ders dann anzunehmen, wenn der Prüfungsverband die Ein-
berufung zur Besprechung des Prüfungsergebnisses oder zur 
Erörterung der Lage der Genossenschaft für notwendig hält. 

(4) Die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates neh-
men ohne Stimmrecht an der Vertreterversammlung teil. 

 
 
 
 
 
 
 



§ 33 
Einberufung der Vertreterversammlung  

 
(1) Die Vertreterversammlung wird in der Regel vom Vorsitzenden 

des Aufsichtsrates einberufen. Das gesetzliche Recht des Vor-
standes auf Einberufung der Vertreterversammlung wird 
dadurch nicht berührt. 

(2) Die Einladung zur Vertreterversammlung erfolgt unter Angabe 
der Gegenstände der Tagesordnung durch eine den Vertretern 
zugegangene schriftliche Mitteilung; es genügt die Absendung 

an die zuletzt bekannte Anschrift. Die Einladung ergeht vom 
Vorsitzenden des Aufsichtsrates oder vom Vorstand, falls die-
ser die Vertreterversammlung einberuft. Zwischen dem Tag 
der Vertreterversammlung und dem Tag des Zugangs der 
schriftlichen Mitteilung muss ein Zeitraum von mindestens 
zwei Wochen liegen. 

(3) Die Tagesordnung der Vertreterversammlung ist allen Mitglie-
dern der Genossenschaft durch Aushang in der Geschäfts-
stelle der Genossenschaft und durch Veröffentlichung im In-
ternet unter der Adresse der Genossenschaft bekannt zu ma-
chen. 

(4) Die Vertreterversammlung muss unverzüglich einberufen wer-
den, wenn der zehnte Teil der Mitglieder oder der dritte Teil 
der Vertreter dies in einer in Textform abgegebenen Eingabe 
unter Anführung des Zweckes und der Gründe verlangt. For-
dert der zehnte Teil der Mitglieder oder der dritte Teil der Ver-
treter in gleicher Weise die Beschlussfassung über bestimmte, 
zur Zuständigkeit der Vertreterversammlung gehörende Ge-
genstände, so müssen diese auf die Tagesordnung gesetzt 
werden. 

(5) Mitglieder, auf deren Verlangen gemäß Abs. 4 eine Vertreter-
versammlung einberufen wird oder die die Beschlussfassung 

über bestimmte Gegenstände in einer Vertreterversammlung 
gefordert haben, können an diesen Versammlungen teilneh-
men. Die teilnehmenden Mitglieder üben ihr Rede- und An-
tragsrecht in der Vertreterversammlung durch einen Bevoll-
mächtigten aus, der aus ihrem Kreis zu wählen ist. 

(6) Beschlüsse können nur über Gegenstände der Tagesordnung 
gefasst werden. Nachträglich können Anträge auf Beschluss-
fassung, soweit sie zur Zuständigkeit der Vertreterversamm-
lung gehören, aufgenommen werden. 

(7) Gegenstände der Tagesordnung müssen rechtzeitig vor der 
Vertreterversammlung durch eine den Vertretern zugegan-
gene schriftliche Mitteilung angekündigt werden. Zwischen 
dem Tag der Vertreterversammlung und dem Tag des Zu-
gangs der schriftlichen Mitteilung muss ein Zeitraum von min-
destens einer Woche liegen. Dasselbe gilt für Anträge des 
Vorstandes oder des Aufsichtsrates. Anträge über die Leitung 
der Versammlung sowie der in der Vertreterversammlung ge-
stellte Antrag auf Einberufung einer außerordentlichen Vertre-
terversammlung braucht nicht angekündigt werden. 

 
 

§ 34 
Leitung der Vertreterversammlung und Beschlussfassu ng  

 
(1) Die Leitung der Vertreterversammlung hat der Vorsitzende 

des Aufsichtsrates oder bei seiner Verhinderung der stellver-
tretende Vorsitzende. Sind beide verhindert, so hat ein Mit-
glied des Vorstandes die Versammlung zu leiten. Der Ver-
sammlungsleiter ernennt einen Schriftführer sowie die Stim-
menzähler. 

(2) Abstimmungen erfolgen nach Ermessen des Versammlungs-
leiters durch Handerheben oder Aufstehen. Auf Antrag kann 



die Vertreterversammlung mit einfacher Mehrheit beschließen, 
geheim durch Stimmzettel abzustimmen. Bei der Beschluss-
fassung zu § 35 Abs. 1, Buchst. a, f, g, h, i, k, n und o der Sat-
zung ist durch Stimmzettel geheim abzustimmen, wenn dies 
auf Antrag eines Vertreters mit einem Zehntel der abgegebe-
nen Stimmen beschlossen wird. 

(3) In der Vertreterversammlung hat jeder Vertreter eine Stimme, 
die nicht übertragbar ist. Wer durch die Beschlussfassung ent-
lastet oder von einer Verbindlichkeit befreit werden soll, darf 
insoweit nicht abstimmen. Das Gleiche gilt bei einer Be-
schlussfassung darüber, ob die Genossenschaft gegen ihn ei-
nen Anspruch geltend machen soll. 

(4) Die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates nehmen 
ohne Stimmrecht an der Vertreterversammlung teil. 

(5) Bei der Feststellung der Stimmverhältnisse werden nur die ab-
gegebenen Stimmen gezählt; Stimmenthaltungen und ungül-

tige Stimmen werden nicht berücksichtigt. Bei Stimmengleich-
heit gilt ein Antrag – vorbehaltlich der besonderen Regelung 
bei Wahlen gemäß Abs. 6 – als abgelehnt. 

(6) Wahlen zum Aufsichtsrat erfolgen aufgrund von Einzelwahl-
vorschlägen. Listenvorschläge sind nicht zulässig. Gibt es 
mehr Kandidaten als Aufsichtsratsmandate, ist mit Stimmzet-
tel zu wählen. Erfolgt die Wahl mit Stimmzettel, so bezeichnet 
der Wahlberechtigte auf seinem Stimmzettel die Bewerber, die 
er wählen will. Dabei darf für jeden Bewerber nur eine Stimme 
abgegeben werden. Jeder Wahlberechtigte hat so viel Stim-
men, wie Aufsichtsratsmitglieder zu wählen sind. 

(7) Wird durch Stimmzettel gewählt, so sind diejenigen gewählt, 
die am meisten Stimmen auf sich vereint haben. Erfolgt die 
Wahl ohne Stimmzettel, so ist über die zu wählenden Perso-

nen einzeln abzustimmen. Dies gilt auch bei einer Wieder-
wahl. Bei Stimmengleichheit entscheidet das durch den Ver-
sammlungsleiter zu ziehende Los. 

(8) Über die Beschlüsse der Vertreterversammlung ist eine Nie-
derschrift anzufertigen. Sie soll den Ort und den Tag der Ver-
sammlung, den Namen des Versammlungsleiters sowie Art 
und Ergebnis der Abstimmung und die Feststellung des Ver-
sammlungsleiters über die Beschlussfassung enthalten. Bei 
Wahlen sind die Namen der vorgeschlagenen Personen und 
die Zahl der auf sie entfallenden Stimmen anzugeben. Eine 
Aufbewahrung der Stimmzettel ist nicht erforderlich. Die Nie-
derschrift ist vom Versammlungsleiter und den anwesenden 
Mitgliedern des Vorstandes zu unterschreiben. Die Belege 
über die Einberufung sind als Anlagen beizufügen. 

(9) Wird eine Satzungsänderung beschlossen, die die Erhöhung 
des Geschäftsanteils, die Einführung oder Erweiterung der 
Pflichtbeteiligung mit weiteren Anteilen, die Einführung oder 
Erweiterung der Nachschusspflicht, die Verlängerung der  
Kündigungsfrist über zwei Jahre hinaus, die Einschränkung  
des Anspruchs des Mitglieds nach § 73 Abs. 2 S. 2 und Abs. 4 
GenG auf Auszahlung des Auseinandersetzungsguthabens,  
ferner die Fälle des § 16 Absatz 3 GenG betrifft oder eine we-
sentliche Änderung des Gegenstands des Unternehmens be-
trifft oder die Fortsetzung der Genossenschaft nach § 117  
GenG beschlossen wird, so ist der Niederschrift ein Verzeich-
nis der erschienenen Vertreter mit Vermerk der Stimmenzahl 
beizufügen. Jedem Mitglied ist die Einsicht in die Niederschrift 
zu gestatten und auf Verlangen eine Abschrift der Nieder-
schrift unverzüglich zur Verfügung zu stellen. Die Niederschrift 
ist von der Genossenschaft aufzubewahren. 

 
 
 



§ 35 
Zuständigkeit der Vertreterversammlung  

 
(1) Die Vertreterversammlung beschließt über die im Genossen-

schaftsgesetz und in dieser Satzung bezeichneten Angelegen-
heiten, insbesondere über 

a) die Änderung der Satzung, 

b) die Feststellung des Jahresabschlusses (Bilanz, Gewinn-  
und Verlustrechnung und Anhang), 

c) die Verwendung des Bilanzgewinnes, 

d) die Deckung des Bilanzverlustes, 

e) die Verwendung der gesetzlichen Rücklagen zum Zwecke 
der Verlustdeckung, 

f) die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates, 

g) die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates sowie die Fest-
setzung einer Vergütung, 

h) den Widerruf der Bestellung von Mitgliedern des Vorstan-
des und des Aufsichtsrates, 

i) die fristlose Kündigung des Anstellungsvertrages von Vor-
standsmitgliedern, 

j) den Ausschluss von Vorstands- und Aufsichtsratsmitglie-
dern, 

k) die Führung von Prozessen gegen im Amt befindliche und 
ausgeschiedene Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder 
wegen ihrer Organstellung, 

l) die Festsetzung der Beschränkungen bei der Kreditgewäh-
rung gemäß § 49 GenG, 

m) die Umwandlung der Genossenschaft durch Verschmel-
zung, Spaltung, Vermögensübertragung oder Formwech-
sel, 

n) die Auflösung der Genossenschaft, 

o) die Zustimmung zu einer Wahlordnung für die Wahl von 
Vertretern zur Vertreterversammlung. 

(2) Die Vertreterversammlung berät über 

a) den Lagebericht des Vorstandes, 

b) den Bericht des Aufsichtsrates, 

c) den Bericht über die gesetzliche Prüfung gemäß § 59 
GenG; gegebenenfalls beschließt die Vertreterversamm-

lung über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsbe-
richtes. 

(3) Sinkt die Zahl der Mitglieder unter 1.501, so üben die Mitglie-
der ihre Rechte in Angelegenheiten der Genossenschaft ge-
meinschaftlich in der Generalversammlung aus. Diese tritt an-
die Stelle der Vertreterversammlung. Die Vorschriften über die 
Vertreterversammlung finden auf die Generalversammlung 
entsprechende Anwendung. Soweit für die Ausübung von 
Rechten die Mitwirkung einer bestimmten Anzahl von Vertre-
tern oder für die Beschlussfassung die Anwesenheit einer be-
stimmten Zahl von Vertretern vorgeschrieben ist, treten an die 
Stelle der Vertreter die Mitglieder. 

 
Unter der Voraussetzung von Abs. 3 finden die Vorschriften der §§ 
13 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Buchst. b und g sowie 30 keine An-
wendung. 
 
 
 
 



§ 36 
Mehrheitserfordernisse  

 

(1) Die Beschlüsse der Vertreterversammlung werden mit der 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, so weit nicht 
durch Gesetz oder Satzung eine andere Mehrheit oder wei-
tere Erfordernisse bestimmt sind. 

(2) Beschlüsse der Vertreterversammlung über 

a) die Änderung der Satzung, 

b) den Widerruf der Bestellung und die fristlose Kündigung 
von Vorstandsmitgliedern und die Abberufung von Aufsichts-
ratsmitgliedern, 

c) die Umwandlung der Genossenschaft durch Verschmel-
zung, Spaltung, Vermögensübertragung und Formwechsel, 

d) die Auflösung der Genossenschaft, 

bedürfen zu ihrer Gültigkeit einer Mehrheit von drei Vierteln 
der abgegebenen Stimmen. 

(3) Beschlüsse über die Auflösung gemäß Abs. 2 Buchst. d) kön-
nen nur gefasst werden, wenn mindestens die Hälfte aller Ver-
treter in der Vertreterversammlung anwesend ist. Trifft das 
nicht zu, so ist erneut unter Wahrung der Einladungsfrist nach 
höchstens vier Wochen eine weitere Vertreterversammlung 
einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesen-
den Vertreter mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgege-
benen Stimmen die entsprechenden Beschlüsse fassen kann. 
Hierauf ist in der Einladung ausdrücklich hinzuweisen. 

(4) Beschlüsse, durch die eine Verpflichtung der Mitglieder zur In-
anspruchnahme von Einrichtungen oder anderen Leistungen 

der Genossenschaft oder zur Leistung von Sachen und Diens-
ten eingeführt oder erweitert wird, bedürfen einer Mehrheit 
von mindestens neun Zehnteln der abgegebenen Stimmen. 

(5) Wurde eine Generalversammlung zur Abschaffung der Vertre-
terversammlung einberufen, können Beschlüsse über die Ab-
schaffung der Vertreterversammlung nur gefasst werden, 
wenn mindestens drei Zehntel aller Mitglieder anwesend oder 
vertreten sind. 

 
 

§ 37 
Auskunftsrecht  

 
(1) Jedem Vertreter ist auf Verlangen in der Vertreterversamm-

lung vom Vorstand oder Aufsichtsrat Auskunft über Angele-
genheiten der Genossenschaft zu geben, soweit das zur 
sachgemäßen Beurteilung des Gegenstandes der Tagesord-
nung erforderlich ist. Die Auskunft hat den Grundsätzen einer 
gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu entsprechen. 

(2) Die Auskunft darf verweigert werden, soweit 

a) die Erteilung nach vernünftiger kaufmännischer Beurtei-
lung geeignet ist, der Genossenschaft einen nicht unerhebli-
chen Nachteil zuzufügen, 

b) die Erteilung strafbar wäre oder eine gesetzliche, sat-
zungsmäßige oder vertragliche Geheimhaltungspflicht verlet-
zen würde, 

c) das Auskunftsverlangen die persönlichen oder geschäftli-
chen Verhältnisse von Dritten betrifft, 

d) es sich um arbeitsvertragliche Vereinbarungen mit Vor-
standsmitgliedern oder Mitarbeitern der Genossenschaft han-
delt, 



e) die Verlesung von Schriftstücken zu einer unzumutbaren 
Verlängerung der Vertreterversammlung führen würde. 

(3) Wird einem Vertreter eine Auskunft verweigert, so kann er ver-
langen, dass seine Frage und der Grund, aus dem die Aus-
kunft verweigert worden ist, in die Niederschrift aufgenommen 
werden. 

 
 
 

VII. RECHNUNGSLEGUNG 
 
 

§ 38 
Geschäftsjahr und Aufstellung des 

Jahresabschlusses  
 
(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(2) Der Vorstand hat insbesondere dafür zu sorgen, dass das 
Rechnungswesen und die Betriebsorganisation die Erfüllung 
der Aufgaben der Genossenschaft gewährleisten. 

(3) Der Vorstand hat nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres ei-
nen Jahresabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrech-
nung und Anhang) aufzustellen. Der Jahresabschluss muss 
den gesetzlichen Vorschriften über die Bewertung sowie den 
gesetzlichen Vorschriften über die Gliederung der Bilanz so-
wie Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen. Die vorge-
schriebenen Formblätter sind anzuwenden. 

(4) Zusammen mit dem Jahresabschluss hat der Vorstand einen 
Lagebericht aufzustellen Der Lagebericht hat den Anforderun-
gen des § 289 HGB zu entsprechen. 

(5) Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind mit dem Vor-
schlag zur Verwendung des Bilanzgewinnes oder zur De-
ckung eines Bilanzverlustes unverzüglich nach ihrer Aufstel-
lung dem Aufsichtsrat zur Prüfung vorzulegen und sodann mit 
den Bemerkungen des Aufsichtsrates und dessen Bericht der 
Vertreterversammlung vorzulegen. 

 
 

§ 39 
Vorbereitung der Beschlussfassung über 

den Jahresabschluss und die Gewinn-
verwendung  

 
(1) Der durch den Aufsichtsrat geprüfte Jahresabschluss (Bilanz 

sowie Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) und der Lage-
bericht des Vorstandes sowie der Bericht des Aufsichtsrates 
sind spätestens eine Woche vor der Vertreterversammlung 
in der Geschäftsstelle der Genossenschaft zur Einsicht der 
Mitglieder auszulegen oder ihnen sonst zur Kenntnis zu brin-
gen. 

(2) Der Vertreterversammlung ist neben dem Jahresabschluss 
auch der Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinnes 
oder zur Deckung eines Verlustes zur Beschlussfassung vor-
zulegen. 

 
 
 
 
 
 
 



VIII. RÜCKLAGEN, GEWINNVERTEILUNG UND VERLUST-
DECKUNG 

 
 

§ 40 
Rücklagen  

(1) Es ist eine gesetzliche Rücklage zu bilden. Sie ist ausschließ-
lich zur Deckung eines aus der Bilanz sich ergebenden Ver-
lustes bestimmt. 

(2) Der gesetzlichen Rücklage sind mindestens 10 % des Jahres-
überschusses abzüglich eines Verlustvortrages zuzuweisen, 
bis die gesetzliche Rücklage 50 % des Gesamtbetrages der in 
der Jahresbilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten erreicht 
hat. Die gesetzliche Rücklage ist bei der Aufstellung der Bi-
lanz zu bilden. 

(3) Im Übrigen können bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 
andere Ergebnisrücklagen gebildet werden. 

 
 

§ 41 
Gewinnverwendung  

(1) Der Bilanzgewinn kann unter die Mitglieder als Gewinnanteil 
verteilt werden, er kann zur Bildung von anderen Ergebnis-
rücklagen verwandt oder auf neue Rechnung vorgetragen 
werden. 

(2) Die Verteilung als Gewinnanteil erfolgt nach dem Verhältnis 
der Geschäftsguthaben bei Beginn des Geschäftsjahres, für 
das der Jahresabschluss aufgestellt ist. 

(3) Fällige Gewinnanteile werden vorbehaltlich Abs. 4 auf die 
Sparkonten der Mitglieder in der Spareinrichtung der Genos-
senschaft gutgeschrieben. § 12 Abs. 2 bleibt unberührt. 

(4) Solange ein Geschäftsanteil nicht voll erreicht ist, wird der Ge-
winnanteil nicht ausbezahlt, sondern dem Geschäftsguthaben 
zugeschrieben. Das gilt auch, wenn das Geschäftsguthaben 
zur Deckung eines Verlustes vermindert worden ist. 

 
 

§ 42 
Verlustdeckung  

 
Wird ein Bilanzverlust ausgewiesen, so hat die Vertreterversamm-
lung über die Verlustdeckung zu beschließen, insbesondere dar-
über, in welchem Umfang der Verlust durch Verminderung der Ge-
schäftsguthaben oder Heranziehung der gesetzlichen Rücklagen 
zu beseitigen ist. Werden die Geschäftsguthaben zur Verlustde-
ckung herangezogen, so wird der Verlustanteil nicht nach den vor-
handenen Geschäftsguthaben, sondern nach dem Verhältnis der 
satzungsmäßigen Pflichtzahlungen bei Beginn des Geschäftsjah-
res, für das der Jahresabschluss aufgestellt ist, berechnet, auch 
wenn diese noch rückständig sind. 
 
 
 

IX. Bekanntmachungen 
 
 

§ 43 
Bekanntmachungen  

(1) Bekanntmachungen werden unter der Firma der Genossen-
schaft veröffentlicht; sie sind gemäß § 22 Abs. 2 und 3 von 

zwei Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen. Bekanntmachun-
gen des Aufsichtsrates werden unter Nennung des Aufsichts-
rates vom Vorsitzenden oder bei Verhinderung von seinem 
Stellvertreter unterzeichnet. 



(2) Bekanntmachungen, die durch Gesetz oder Satzung in einem 
öffentlichen Blatt zu erfolgen haben, werden im Internet unter 
der Adresse der Genossenschaft veröffentlicht. Die offenle-
gungspflichtigen Unterlagen der Rechnungslegung sind in 
deutscher Sprache der das Unternehmensregister führenden 
Stelle elektronisch zur Einstellung in das Unternehmensregis-
ter zu übermitteln. 

 
 
 

X. PRÜFUNG DER GENOSSENSCHAFT, PRÜFUNGSVER-
BAND 

 
 

§ 44 
Prüfung  

 
(1) Zwecks Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der 

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung sind die Einrichtun-
gen, die Vermögenslage und die Geschäftsführung der Ge-
nossenschaft einschließlich der Führung der Mitgliederliste für 
jedes Geschäftsjahr zu prüfen. 

(2) Im Rahmen der Prüfung nach Abs. 1 ist der Jahresabschluss 
unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts zu 
prüfen. 

(3) Soweit die Genossenschaft Prüfungspflichten aus der Makler- 
und Bauträgerverordnung treffen, ist auch diese Prüfung 
durchzuführen. 

(4) Die Genossenschaft ist Mitglied des Verbandes baden-würt-
tembergischer Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V., 
Stuttgart. Sie wird von diesem Prüfungsverband geprüft. 

(5) Der Prüfungsverband kann auf Antrag der Genossenschaft 
auch Sonderprüfungen durchführen. 

(6) Der Vorstand der Genossenschaft ist verpflichtet, die Prüfung 
sorgfältig vorzubereiten. Er hat den Prüfern alle Unterlagen 
und geforderten Aufklärungen zu geben, die für die Durchfüh-
rung der Prüfung benötigt werden. 

(7) Der Vorstand der Genossenschaft hat dem Prüfungsverband 
den durch die Vertreterversammlung festgestellten Jahresab-
schluss und den Lagebericht unverzüglich mit den Bemerkun-
gen des Aufsichtsrates sowie dessen Bericht einzureichen. 

(8) Über das Ergebnis der Prüfung haben Vorstand und Aufsichts-
rat in gemeinsamer Sitzung unverzüglich nach Eingang des 
Prüfungsberichtes zu beraten. Der Prüfungsverband ist be-
rechtigt, an der Sitzung teilzunehmen. Die Organe der Genos-
senschaft sind verpflichtet, den Beanstandungen und Aufla-
gen des Prüfungsverbandes nachzukommen. 

(9) Der Prüfungsverband ist berechtigt, an den Vertreterversamm-
lungen der Genossenschaft teilzunehmen und darin jederzeit 
das Wort zu ergreifen. Er ist daher zu allen Vertreterversamm-
lungen fristgerecht einzuladen. 

 
 
 

XI. AUFLÖSUNG 
 
 

§ 45 
Auflösung und Abwicklung  

 
(1) Die Genossenschaft wird aufgelöst 

a) durch Beschluss der Vertreterversammlung, 



b) durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens, 

c) durch Beschluss des Gerichts, wenn die Zahl der Mitglie-
der weniger als drei beträgt, 

d) durch die übrigen im Genossenschaftsgesetz genannten 
Fälle. 

(2) Für die Abwicklung sind die Bestimmungen des Genossen-
schaftsgesetzes maßgebend. 

(3) Bei der Verteilung des Genossenschaftsguthabens erhalten 
die Mitglieder nicht mehr als ihr Geschäftsguthaben. 

 
 
 

B. BESONDERE BESTIMMUNGEN –  
SPARORDNUNG 

 
 

I. Spareinrichtung – Sparordnung 
 
1. Die Genossenschaft betreibt eine Spareinrichtung, um Spargel-
der oder Einlagen gegen Namensschuldverschreibungen der Mit-
glieder und ihrer Angehörigen (§ 15 AO) entgegenzunehmen. Sie 
unterliegt der Aufsicht nach dem Gesetz über das Kreditwesen. 
 
2. Die Genossenschaft ist dem Selbsthilfefonds zur Sicherung von 
Spareinlagen bei Wohnungsgenossenschaften mit Spareinrich-
tung angeschlossen. 
 
3. Die Sparordnung regelt die Grundsätze für den Sparverkehr 
zwischen der Genossenschaft und den Sparern. Sie wird in der 
Geschäftsstelle in zugänglicher Weise ausgehängt oder zugäng-

lich gemacht. Die Sparordnung steht auch unter der Internet-
adresse www.bg-es.de zum Download bereit. Daneben gelten für 
einzelne Geschäftsbeziehungen (zum Beispiel für das Online-
Banking) „Besondere Bedingungen“, die Abweichungen oder Er-
gänzungen zur Sparordnung enthalten. Diese werden bei Konto-
eröffnung oder bei Erteilung eines Auftrages mit dem Sparer ver-
einbart. 
 
 

II. Bankgeheimnis 
 
Die Genossenschaft ist zur Verschwiegenheit über alle auf den 
Sparer bezogenen Tatsachen und Wertungen verpflichtet, von de-
nen sie Kenntnis erlangt (Bankgeheimnis). Informationen über 
den Sparer darf die Genossenschaft nur weitergeben, wenn ge-
setzliche Bestimmungen dies gebieten oder der Sparer eingewil-
ligt hat. 
 
 

III. Spareinlagen – Begriff 
 
1. Spareinlagen sind Einlagen, die durch Ausfertigung einer Ur-
kunde, insbesondere eines Sparbuches, als solche gekennzeich-
net sind. 
 
2. Spareinlagen dienen der Geldanlage. Geldbeträge, die zur Ver-
wendung im Zahlungsverkehr bestimmt sind oder von vornherein 
befristet angenommen werden, gelten nicht als Spareinlagen. 
 
 
 
 
 



IV. Sparbücher – Verfügungsberechtigung 
 
1. Der Sparer erhält bei der ersten Einlage ein Sparbuch, das 
Name des Sparers, die Nummer des Sparkontos sowie Angaben 
über die vereinbarte Kündigungsfrist enthält. Anstelle des Spar-
buchs können andere Urkunden ausgestellt werden. 
 
2. In das Sparbuch werden alle Ein- und Rückzahlungen mit An-
gabe des Datums durch die Genossenschaft eingetragen. Einzah-
lungen von Spareinlagen erfolgen ausschließlich bargeldlos („bar-
geldlose Einzahlung“). Zu den Rückzahlungsmodalitäten siehe 
Ziffer VI. Ohne Buchvorlage geleistete Einzahlungen sowie Gut-
schriften und Rückzahlungen werden bei der nächsten Vorlage 
des Sparbuchs eingetragen. Einwendungen wegen Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit des Sparbuchs hat der Sparer unverzüglich 
nach der jeweils letzten Eintragung in das Sparbuch gegenüber 
der Genossenschaft zu erheben. Die Genossenschaft ist berech-
tigt die Vorlage des Sparbuches zu verlangen. 
 
3. Fehlerhafte Gutschriften der Genossenschaft darf die Genos-
senschaft durch eine Belastungsbuchung rückgängig machen, so-
weit ihr ein Rückzahlungsanspruch gegen den Sparer zusteht. 
Der Sparer kann in diesem Fall gegen die Belastungsbuchung 
nicht einwenden, dass er in Höhe der Gutschrift bereits verfügt hat 
(Stornobuchung). 
 
4. Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist 
es erforderlich, dass der Sparer der Genossenschaft Änderungen 
seines Namens, seiner Anschrift und seines für Rückzahlungen 
angegebenes Referenzkontos sowie das Erlöschen oder die Än-
derung einer gegenüber der Genossenschaft erteilten Vertre-
tungsmacht (insbesondere einer Vollmacht) unverzüglich mitteilt. 

Diese Mitteilungspflicht besteht auch dann, wenn die Vertretungs-
macht in ein öffentliches Register (zum Beispiel in das Handelsre-
gister) eingetragen ist und ihr Erlöschen oder ihre Änderung in 
dieses Register eingetragen wird. 
 
5. Für die Zeichnungsberechtigung der Genossenschaft bei Ein-
tragungen in das Sparbuch gelten die im Kassenraum ausge-
hängten Bekanntmachungen. 
 
6. Besonderheiten für Loseblatt-Sparurkunden 
 
6.1 Der Sparer erhält nach der ersten Einlage einen Sparkonto-
auszug. Der jeweils zuletzt erteilte Sparkontoauszug ist die zur 
Spareinlage gehörende Sparurkunde. 
 
6.2 Über alle Einzahlungen sowie Gutschriften und Rückzahlun-
gen auf dem Sparkonto stellt die Genossenschaft jeweils weitere 
Sparkontoauszüge zur Verfügung, die auch den jeweiligen Konto-
stand ausweisen. Die Genossenschaft darf mehrere Buchungen 
in einem Kontoauszug zusammenfassen. 
 
6.3 Die Genossenschaft hat dem Kunden mindestens einmal im 
Jahr einen Sparkontoauszug zu erteilen. Nach Ausstellung eines 
neuen Sparkontoauszugs verliert der jeweils zuvor ausgestellte 
Sparkontoauszug seine Gültigkeit. 
 
6.4 Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit ei-
nes Sparkontoauszugs hat der Sparer spätestens innerhalb von 
sechs Wochen nach dessen Zugang beim Sparer gegenüber der 
Genossenschaft zu erheben; macht er seine Einwendungen in 

Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wo-
chen-Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als 



Genehmigung. Auf diese Folge wird die Genossenschaft bei Ertei-
lung eines Sparkontoauszugs besonders hinweisen. Der Sparer 
kann auch nach Fristablauf eine Berichtigung des Sparkontoaus-
zugs verlangen, muss dann aber beweisen, dass sein Konto zu 
Unrecht belastet oder eine ihm zustehende Gutschrift nicht erteilt 
wurde. 
 
 

V. Verzinsung 
 
1. Spareinlagen werden zu den von der Genossenschaft durch 
Aushang in den Geschäftsräumen bekannt gegebenen Zinssätzen 
verzinst. Änderungen werden mit ihrer Bekanntgabe wirksam. 
 
2. Die Verzinsung beginnt mit dem auf die Einzahlung folgenden 
und endet mit dem Rückzahlungstag. Der Monat wird zu 30 Ta-
gen, das Jahr zu 360 Tagen berechnet. 
 
3. Soweit für besondere Sparformen nichts anderes vereinbart ist, 
werden die aufgelaufenen Zinsen zum Schluss des Kalenderjah-
res gutgeschrieben, dem Kapital hinzugerechnet und mit diesem 
vom Beginn des neuen Kalenderjahres an verzinst. Innerhalb ei-
nes Zeitraumes von zwei Monaten ab Wertstellung kann über die 
Zinsgutschriften verfügt werden. Danach unterliegen sie der Kün-
digungsregelung gemäß Ziffer VII. Beim Auflösen des Sparkontos 
werden die Zinsen sofort gutgeschrieben. 
 
4. Mit Ablauf von 30 Jahren nach Ende des Kalenderjahres, in 
dem die letzte Einlage oder Rückzahlung auf das Sparkonto ge-
leistet wurde, kann die Genossenschaft die Verzinsung der Spar-
einlage zum Schluss eines Kalendermonats einstellen. Die Ge-
nossenschaft wird den Sparer auf die Einstellung der Verzinsung 

unter Einhaltung einer Frist von einem Monat schriftlich hinwei-
sen. 
 
 

VI. Rückzahlungen 
 
1. Spareinlagen werden nur gegen Vorlage des Sparbuchs zu-
rückgezahlt. 
 
2. Die Genossenschaft ist berechtigt, die Verfügungsberechtigung 
des Vorlegers zu prüfen und an jeden Vorleger des Sparbuchs 
Zahlung in Höhe des Kündigungsfreibetrages bzw. in Höhe des 
gekündigten Betrages zu leisten, es sei denn, dass die Genossen-
schaft die Nichtberechtigung des Vorlegers kennt oder grob fahr-
lässig nicht erkennt. 
 
3. Rückzahlungen von Spareinlagen erfolgen in Höhe des fälligen 
Betrages ausschließlich bargeldlos zugunsten eines unter dem 
Namen des Sparers bei einem inländischen Kreditinstitut geführ-
ten Girokontos („bargeldlose Rückzahlung auf Referenzkonto“). 
Etwaige Kosten der bargeldlosen Rückzahlung auf das Referenz-
konto trägt die Genossenschaft. Darüber hinaus darf über Spar-
einlagen durch Überweisung, durch Lastschrift oder durch Auftrag 
in elektronischer Form (E-Mail, Online-Portal) verfügt werden: 
 
- zur Ausführung eines Dauerauftrags zugunsten eines anderen 
Sparkontos bei der Genossenschaft 
 
- wenn der Verlust des Sparbuchs angezeigt worden ist oder 
 
- durch Lastschrift wegen fälliger Forderungen der Genossen-
schaft gegen den Sparer. 
 



4. Das Sparbuch ist zurückzugeben, wenn die gesamte Sparein-
lage zurückgezahlt oder das Sparbuch durch ein neues ersetzt 
wird. 
 
5. Wird die Mitgliedschaft des Sparers oder der Angehörigensta-
tus (§ 15 AO) des Sparers zu einem Mitglied im Sinne der Ziffer 
I.1. der Sparordnung beendet, so ist die Genossenschaft ver-
pflichtet, die gesamte Geschäftsbeziehung im Sparverkehr zu 
dem betreffenden Sparer ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
zum Schluss des Geschäftsjahres, in dem der Wegfall der Vo-
raussetzungen gemäß Ziffer I.1. der Sparordnung wirksam wird, 
zu kündigen. Gleiches gilt im Fall des Todes des Sparers, wenn 
der Erbe nach Ende des Geschäftsjahres, in dem der Erbfall ein-
getreten ist, weder Mitglied der Genossenschaft noch Angehöriger 
(§ 15 AO) eines Mitglieds der Genossenschaft ist. Erben mehrere 
Personen gemeinsam, kann die Genossenschaft auf die Beendi-
gung der Geschäftsbeziehung verzichten, sofern zumindest eine 
Person der Erbengemeinschaft Mitglied der Genossenschaft ist. 
 
 

VII. Kündigung 
 
1. Die Kündigung hat in Textform (§ 126b BGB) zu erfolgen. Rück-
zahlungen werden nach Ablauf der Kündigungsfrist fällig. Die 
Möglichkeit der Kündigung steht sowohl dem Sparer als auch der 
Genossenschaft in gleichem Maße zu. 
 
2. Die Kündigungsfrist beträgt für Spareinlagen drei Monate. Eine 
längere Kündigungsfrist und eine Kündigungssperrfrist kann ver-
einbart werden. Ist der Aufenthalt des Sparers unbekannt, so be-
darf die Kündigungserklärung der öffentlichen Zustellung nach 
Maßgabe von §§ 185 ff. ZPO. Die Kündigungsfrist beginnt nach 

Ablauf von einem Monat seit der öffentlichen Zustellung der Kün-
digungserklärung (§ 188 ZPO). 
 
3. Spareinlagen mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten kön-
nen – soweit nichts anderes vereinbart ist – ohne Kündigung bis 
zu einem Betrag von 2.000 EUR innerhalb eines Kalendermonats 
je Sparkonto vom Sparer zurückgefordert werden. 
 
4. Verfügt der Sparer bei Spareinlagen mit dreimonatiger Kündi-
gungsfrist über einen vom ihm gekündigten Betrag nicht inner-
halb von vier Wochen nach Fälligkeit, so gilt die Kündigung als 
nicht erfolgt und der Zinslauf wird nicht unterbrochen. Verfügt der 
Sparer bei Spareinlagen mit einer vereinbarten Kündigungsfrist 
von mehr als drei Monaten über den von ihm gekündigten Betrag 
nicht innerhalb von vier Wochen nach Fälligkeit, so wird der ge-
kündigte Betrag vom Tag seiner Fälligkeit ab als Spareinlage mit 
dreimonatiger Kündigungsfrist geführt und verzinst, wenn nicht 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird. 
 
 

VIII. Vorzeitige Rückzahlungen – Vorschusszinsen 
 
Ein Anspruch auf vorzeitige Rückzahlung besteht nicht. Werden 
Spareinlagen ausnahmsweise vorzeitig zurückgezahlt, so können 
die zurückgezahlten Einlagen mit Ausnahme des in Ziffer VII ge-
nannten Betrags von der Genossenschaft als Vorschuss verzinst 
werden. Der jeweilige Vorschusszinssatz wird durch Aushang in 
den Geschäftsräumen der Genossenschaft bekannt gegeben. 
 
 
 
 
 



IX. Sicherung und Verfügungsberechtigungen 
 
1. Der Sparer kann bestimmen, dass die Genossenschaft nur ge-
gen Vorlage eines vereinbarten Verfügungsnachweises oder unter 
Beachtung einer besonderen Sicherungsvereinbarung leisten 
darf. 
 
2. Der Sparer und die Genossenschaft können Verfügungsbe-
schränkungen über Spareinlagen vereinbaren. 
 
3. Vereinbarungen nach 1. und 2. werden mit der Eintragung 
durch die Genossenschaft in das Sparbuch wirksam. 
 
 

X. Abtretung, Verpfändung, Pfändung 
 
1. Eine Abtretung oder Verpfändung des Sparguthabens ist der 
Genossenschaft gegenüber nur wirksam, wenn ihr außer der An-
zeige des Sparers nach § 409 bzw. § 1280 BGB auch das Spar-
buch vorgelegt und die Abtretung bzw. Verpfändung eingetragen 
worden ist. 
 
2. Die Pfändung einer Spareinlage wird mit der Zustellung des 
Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses wirksam. Die Auszah-
lung oder Übertragung des Guthabens kann allerdings erst gefor-
dert werden, wenn der Genossenschaft das Sparbuch vorgelegt 
wird. 
 
 

XI. Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Sparers  
 
Nach dem Tod des Sparers hat derjenige, der sich gegenüber der 
Genossenschaft auf die Rechtsnachfolge des Sparers beruft, der 

Genossenschaft seine erbrechtliche Berechtigung in geeigneter 
Weise nachzuweisen. Wird der Genossenschaft eine Ausfertigung 
oder eine beglaubigte Abschrift der letztwilligen Verfügung (Testa-
ment, Erbvertrag) nebst zugehöriger Eröffnungsniederschrift vor-
gelegt, darf die Genossenschaft denjenigen, der darin als Erbe 
oder Testamentsvollstrecker bezeichnet ist, als Berechtigten anse-
hen, ihn verfügen lassen und insbesondere mit befreiender Wir-
kung an ihn leisten. Dies gilt nicht, wenn der Genossenschaft be-
kannt ist, dass der dort Genannte (zum Beispiel nach Anfechtung 
oder wegen Nichtigkeit des Testaments) nicht verfügungsberech-
tigt ist, oder wenn ihr dies infolge Fahrlässigkeit nicht bekannt ge-
worden ist. 
 
 

XII. Vernichtung – Verlust des Sparbuchs 
 
1. Der Sparer hat das Sparbuch sorgfältig aufzubewahren. Die 
Vernichtung oder der Verlust des Sparbuchs ist der Genossen-
schaft sofort anzuzeigen. 
 
2. Macht der Sparer glaubhaft, dass ein Sparbuch vernichtet oder 
abhandengekommen ist, so kann die Genossenschaft ein neues 
Sparbuch ausstellen; das alte Sparbuch gilt damit als kraftlos. Die 

Genossenschaft kann den Sparer stattdessen auf das gerichtliche 
Aufgebotsverfahren verweisen und die Ausfertigung eines neuen 
Sparbuchs von dem Ergebnis des gerichtlichen Aufgebots abhän-
gig machen. Die Kosten der Ausstellung eines neuen Sparbuchs 
und die Kosten des Aufgebotsverfahrens trägt der Sparer. 
 
3. Wird das Sparbuch nach der Verlustanzeige von einem Dritten 
vorgelegt, bevor die Kraftloserklärung wirksam geworden ist, so 
darf die Genossenschaft an diesen nur zahlen, wenn sich der 
Sparer hiermit ausdrücklich einverstanden erklärt oder der Dritte 



eine rechtskräftige Entscheidung über seine Verfügungsberechti-
gung beibringt. 
 
 

XIII. Haftung 
 
1. Die Genossenschaft haftet bei der Erfüllung ihrer Verpflichtun-
gen für Verschulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie 
zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit die Sonder-
bedingungen für einzelne Geschäftsbeziehungen oder sonstige 
Vereinbarungen etwas Abweichendes regeln, gehen diese Rege-
lungen vor. Hat der Sparer durch ein schuldhaftes Verhalten (z. B. 
durch Verletzung von Mitwirkungspflichten) zu der Entstehung ei-
nes Schadens beigetragen, so bestimmt sich nach den Grundsät-
zen des Mitverschuldens (§ 254 BGB), in welchem Umfang Ge-
nossenschaft und Sparer den Schaden zu tragen haben. 
 
2. Wenn ein Auftrag in der Form ausgeführt wird, dass die Genos-
senschaft einen Dritten mit der weiteren Erledigung betraut, be-
schränkt sich die Haftung der Genossenschaft auf die sorgfältige 
Auswahl und Unterweisung des Dritten. 
 
3. Die Genossenschaft haftet nicht für Schäden, die durch höhere 
Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereignisse oder durch sonstige 
von ihr nicht zu vertretende Vorkommnisse (z. B. Streik, Aussper-
rung, Verkehrsstörung, Verfügungen von hoher Hand im In- oder 
Ausland) eintreten. 
 
4. Im Übrigen trägt der Sparer die Folgen, wenn er gegen die 
Bestimmungen dieser Sparordnung verstößt sowie alle Nachteile 
aus dem Abhandenkommen, der missbräuchlichen Verwendung, 
der Fälschung oder der Verfälschung des Sparbuchs. 
 

5. Hält der Sparer bei der Ausführung eines Auftrags besondere 
Eile für nötig, hat er dies der Genossenschaft gesondert mitzutei-
len. 
 
 

XIV. Änderung der Sparordnung 
 
Änderungen der Sparordnung obliegen der Vertreterversamm-
lung. 
 
 

XV. Ergänzende Bestimmungen 
 
Ergänzend gelten die gesetzlichen Vorschriften und die behördli-
chen Anordnungen für den Sparverkehr. Wir sind zur Teilnahme 
an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlich-
tungsstelle weder bereit noch verpflichtet. 
 
 
 

C. Inkrafttreten 
 
Änderungen der Satzung hat die Vertreterversammlung am  
29. Juni 2023 beschlossen und sind in das Genossenschafts- 
register des Amtsgerichts Stuttgart am 31.August 2023 ein- 
getragen worden. 


